
Anlage 11.13  
 

 
Tauschähnlicher Umsatz 

 
 
 

  Kooperationsvertrag 
Absprache 

  

Kreis COE 
   

Dritter 

  KEIN Entgelt   
Leistung A    Leistung B 

     
 

Bewertung der eigenen Leistung 
= Bemessungsgrundlage für USt 

 
zzt. keine Ermittlung bei Körperschaften des öffentlichen / kirchlichen Rechts  

Ermittlung bei allen anderen Rechtsformen! 


